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1. Stellenausschreibung Vizerektor/in
 Mit 1. Februar 2009 gelangt die Stelle eines Vizerektors/einer Vizerektorin für 
Sozial- u. Gesellschaftswissenschaften der Pädagogischen Hochschule in Salzburg zur Besetzung.

Der Vizerektor/die Vizerektorin wird gemäß den §§ 14, 20 und 83 des Hochschulgesetzes 2005, BGBL. I Nr. 30/2006 für eine Funktionsperiode von fünf Studienjahren als Vizerektor/Vizerektorin bestellt.
1. Die Ausschreibung richtet sich an Personen mit
· abgeschlossenem Universitätsstudium, 
· der Fähigkeit zur organisatorischen, wirtschaftlichen und personellen Planung und Projektierung der inneren Struktur einer Pädagogischen Hochschule, 
· mehrjähriger Erfahrung in der Lehre. 

Soweit kein einer Akademie im Sinne des Akademie-Studiengesetzes zugeordnetes Bundesdienstverhältnis besteht, muss für die Funktion gemäß Z 1 die Aufnahmevoraussetzung gemäß § 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 erfüllt sein und eine den gestellten Anforderungen gleichzuhaltende Qualifikation vorliegen.

Gemäß § 21 des Hochschulgesetzes 2005 werden Frauen ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen.

Die Personalauswahl wird in einem mehrstufigen Verfahren unter Einbindung eines externen Beraters oder einer externen Beraterin durchgeführt.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung können nicht ersetzt werden.

Bewerbungen sind mit Foto und handgeschriebenen Lebenslauf 
bis spätestens 14.11. 2008 (Datum des Poststempels)
 an den Vorsitzenden des Hochschulrates 

APräs. Prof. Mag. Herbert Gimpl, 
Pädagogische Hochschule Salzburg, 
Akademiestr. 23, 
5020 Salzburg 

zu richten.

Veröffentlicht und auf die Homepage 
 der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
 gestellt am 10. November 2008
Dr. Josef Sampl
Rektor

Salzburg, November 2008
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